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Ermächtigung zum Einzug des Musikschulbeitrages

Ich ermächtige die Musikschule Lieboch (Musikverein Lieboch) widerruflich, den jeweils aktuellen Unterrichtsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift abzubuchen. Damit ist auch meine kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen, wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist. Ich habe das Recht, innerhalb von 42 Tagen ab Abbuchung (ohne Angabe von Gründen) die Rückbuchung durch meine Bank zu veranlassen.

Der Abbuchungsauftrag gilt für die gesamte Dauer des Schulbesuchs und verlängert sich automatisch mit der Wiederanmeldung.

	Name des Schülers:      

	Unterrichtsform:      

	Name KontoinhaberIn:      

	Bankverbindung:      

	Konto-Nummer:      
	Bankleitzahl:      
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       Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten

